
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/7/10 4Ob48/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1979

Norm

ArbVG §64 Abs1 Z3

Rechtssatz

Wortlaut und Normzweck ergeben, daß das betre5ende Mitglied aus dem Betrieb im Sinne des § 34 Abs 1 ArbVG und

nicht etwa aus einer anderen Arbeitsstätte, wie etwa aus einem unselbständigen Betriebsteil (Betriebsabteilung)

ausgeschieden sein muß, um seine Mitgliedschaft zum Betriebsrat zu verlieren.
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